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Liebe Kollegin, lieber Kollege,

Sie halten die aktualisierte Neuauflage Ihres Kollektivvertrages in den Handen. Darin sind wichtige
Anspriche aus Ihrem Arbeitsverhdaltnis geregelt. Darunter auch solche, auf die es keinen gesetzlichen
Anspruch gibt, wie zum Beispiel Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

Ein Kollektivvertrag

- schafft gleiche Mindeststandards bei der Entlohnung und den Arbeitsbedingungen fur alle Arbeit-
nehmer:innen einer Branche,

- verhindert, dass die Arbeithehmer:innen zu deren Nachteil gegeneinander ausgespielt werden
kénnen,

- schafft ein grokeres Machtgleichgewicht zwischen Arbeitnehmer:innen und Arbeitgebern und

- sorgt fur gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen den Unternehmen einer Branche.

Die Gewerkschaft GPA verhandelt jedes Jahr Uber 170 Kollektivvertrdge mit den zustdndigen Arbeit-
geberverbdnden. Damit ein neuer Kollektfivvertrag abgeschlossen oder ein bestehender verbessert
werden kann, muss es inhaltlich zu einer Einigung kommen. Oft gelingt das erst nach mehreren Ver-
handlungsrunden, manchmal mussen wir als Gewerkschaft Druck bis hin zum Streik erzeugen. Als
Gewerkschaftsmitglied tragen Sie enfscheidend zu jener Starke bei, mit der wir Forderungen im Infe-
resse der Arbeitnehmer:innen durchsetzen kénnen. Deshalb méchten wir uns bei dieser Gelegenheit
herzlich fur Ihre Mitgliedschaft bedanken.

Sollten Sie zu Inrem Kollektivvertrag oder Ihrem Arbeitsverhaltnis Fragen haben, stehen wir Ihnen ger-
ne zur Verfligung.

Mit freundlichen Grufen

Barbara Teiber, MA Karl Durtscher
Vorsitzende Bundesgeschaftsfuhrer
KV-Highlights:

Am Freitag, 6.11. 2024 konnte unter wiederum herausfordernden Rahmenbedingungen in der
zweiten Verhandlungsrunde fur die Arbeithehmer:innen der Molkereien und Kdasereien ein Ab-
schluss Uber der rollierenden Inflation vom Okt. 2023 bis Sept. 2024 von 3,825 % erreicht werden!

- Die KV-Gehdlter steigen um +3,88 %, die Werte werden auf den ndchsten vollen Euro aufge-
rundet.

- Die Lehrlingseinkommen steigen um +3,88 %, die Werte werden auf den néchsten vollen Euro
aufgerundet.

- Rosselsprung, Mankogeld und Zehrgelder werden um +3,88 % erhéht und centgenau gerun-
def.

GPA Servicecenter:
Hotline: 05030121, service@gpa.at, www.gpa.at, facebook/gpa
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RAHMENKOLLEKTIVVERTRAG

fur die genossenschaftlichen Molkereien

§ 1 VERTRAGSCHLIESSENDE

Der Kollektivvertrag wird vereinbart zwischen dem Os-
terreichischen Raiffeisenverband einerseits und dem
Osterreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft

der Privatangestellten, Sektion Industrie und Gewerbe,
andererseits.

§ 2 GELTUNGSBEREICH

Der Vertrag gilt:
ortlich: fur das gesamte Bundesgebiet Osterreich;

fachlich: fur alle Milch be- und verarbeitenden Betrie-
be, Eierkennzeichungsstellen und sonstige Nebenbe-
triebe, sowie Molkerei- und Kdserei-(Sennerei-)Ver-
bdnde, soweit diese Betriebe oder Verbdnde mittelbar
oder unmittelbar Mitglieder des Osterreichischen
Raiffeisenverbandes sind — ausgenommen die Genos-

senschaftsmolkereien in Wien sowie die Genossen-
schaftsmolkereien und Molkereien im Bezirk Baden,
Bezirk Médling, Bezirk Wiener Neustadt — und im Jah-
resdurchschnitt fiunf oder mehr Arbeitnenmer be-
schaftigen;

personlich: fur alle Angestellten und Lehrlinge der
oben angefihrten Befriebe.

§ 3 GELTUNGSDAUER

(1) Der Kollekfivvertrag tritt am 1. November 1997 in
Kraft. (In dieser Fassung sind alle Anderungen bis
zum 1. November 2024 enthalten). Gleichzeitig treten
alle in den Gelfungsbereich dieses Verfrages fallen-
den Kollektivvertrdge und Zusatzkollektivvertrédge au-
er Kraft.

(2) Der Kollektivvertrag kann von jedem Vertragspart-
ner unter Einhaltung einer dreimonatigen Kindi-
gungsfrist zum Letzten eines Kalendermonates mittels
eingeschriebenen Briefes gekundigt werden.

(3) Die in diesem Vertrag festgesetzten Mindestgehal-
ter, Nachtarbeitszuschldge und Lehrlingseinkommen
konnen mit einmonatiger Kindigungsfrist zu jedem
Monaftslefzten mittels eingeschriebenen Briefes ge-
kundigt werden.

(4) Im Falle der Kuindigung bleiben bis zum Abschluss
eines neuen Verfrages die alten Bestimmungen in
Kraft. Wahrend der Kindigungsfrist sollen Verhand-
lungen wegen Erneuerung bzw Abdnderung des Kol-
lektivvertrages gefuhrt werden.

§ 4 ARBEITSZEIT

(1) Die wochentliche Normalarbeitszeit betragt
38,5 Stunden. In die Normalarbeitszeit sind Pausen,
welcher Art auch immer, nicht einzurechnen.

Die Einteilung der taglichen Arbeitszeit bleibt in An-
passung an die ortlichen Verhdltnisse der Geschafts-
fuhrung im Einvernehmen mit dem Betriebsrat vorbe-
halten. Fir Jugendliche gelten die Bestimmungen des
Jugendschutzgesetzes. Bestehende giinstigere Ubun-
gen und Vereinbarungen, die eine klrzere Arbeitszeit
betreffen, bleiben aufrecht.

Fur Teilzeitbeschaftigte wird die Arbeitszeit im selben
Verhdaltnis reduziert oder wird die Relation zwischen
Normalarbeitszeit und Teilzeitarbeit im Einkommen
aufrechterhalten.

(2) Die wochentliche Arbeitszeit kann bis 40 Stunden
ausgedehnt werden, wenn daflr Freizeitausgleich im
Verhdaltnis 1:1 gewdhrt wird. Durch die Mehrarbeit
darf die tagliche Arbeitszeit von 9 Stunden nicht tber-
schritten werden. Auf Zuschldge - ausgenommen
Uberstundenzuschlage - ist Ricksicht zu nehmen.
Der Zeitraum fur den Freizeitausgleich ist einver-
nehmlich zwischen Arbeitgeber und Arbeithehmer
festzulegen und soll nach Tunlichkeit in ganzen Tagen
gewdhrt werden.

Mehrleistungsstunden bis zu einem Ausmafs von
12 Stunden kénnen in die nachste Periode vorgetra-
gen werden, dariber hinausgehende sind wie Uber-
stunden abzurechnen.



(3) Bei Beendigung des Dienstverhdltnisses werden
Mehrarbeitsstunden wie Uberstunden abgerechnet.
Dies gilt nicht bei Beendigung des Arbeitsverhaltnisses
durch begriindete Entlassung und ungerechtferfigten
Austrift. In diesen Fallen gebihrt nur die Entlohnung
als Normalarbeitszeit.

(4) Die Arbeitszeitverkiirzung vom 1. Mai 1987 im Aus-
mafy von 1,5 Stunden ist auf alle kinftfigen gesetzli-
chen oder rahmenkollekfivvertraglichen Regelungen,

die eine Arbeitszeitverkirzung beinhalten, anzurech-
nen.

(5) Am 24. und am 31. Dezember endet die betriebli-
che Arbeitszeit nach Ableistung von 4 Arbeitsstunden.
Die daruber hinausgehende Arbeitsleistung ist als
Uberstunde zu bezahlen.

(6) Soweit bisher der Tag des Landespatrones als be-
zahlter Feierfag gegolten hat, gilt diese Regelung wei-
terhin.

§ 5 UBERSTUNDEN, SONN- UND FEIERTAGSARBEIT

(1) Uberstunden sind ausdriicklich angeordnete Ar-
beitsstunden, die Uber die kollektivvertragliche Ar-
beitszeit hinausgehen. Wer zur Anordnung von Uber-
sfunden berechtigf ist, wird im Befrieb bekannt ge-
macht.

(2) Fur Uberstunden wird ein Zuschlag geleistet. Er be-
tragt:

von 5.30 Uhr frah bis 20 Uhr ..................o.e . 50 %
von 20 Uhr bis 5.30 Uhr frih ...t 100 %
an freien Tagen.......c.oovviiiiiiiiiiiee 100 %

des auf die Stunde entfallenden Gehaltes.

(3) Grundlage fur die Berechnung der Grundstunde
far Uberstunden und des vorbezeichneten Zuschlages
je Arbeitsstunde ist 1/167 des Betrages, der sich aus 14
Zwolftel des letzten Monatsgehaltes ergibt. Fur Zwe-
cke der Berechnung einer Normalarbeitsstunde ist
das Monatsgehalt durch 167 zu teilen.

(4) Arbeiten an Sonn- und Feiertagen sind nur in den
gesetzlich vorgesehenen Fdallen zulassig. Die Bestim-
mungen des Feiertagsruhegesetzes gelten sinnge-
maf.

(5) Wird an einem Sonntag gearbeitet, so erhdlt der
Angestellte dafur einen Ersatzruhetag in der Vorwo-
che, in derselben Woche oder in der ndchstfolgenden
Woche. Aufkerdem gebuhrt ihm fur die geleistete Ar-
beit an diesem Sonntag ein Zuschlag von 50 % des
auf die Stunde entfallenden Gehaltes. Wird kein freier
Tag gewdhrt, so ist ein Zuschlag von 100 % zu bezah-
len (siehe Anhang, Seite 18).

(6) Wird ein Angestellter an einem Feiertag zur Arbeit
herangezogen, so kann er hiefur einen Ersatzruhetag

in Anspruch nehmen. In diesem Fall gebuhrt ihm far
die an diesem Feiertag geleisteten Arbeitsstunden
ein Zuschlag von 50 % des auf die Stunde entfallen-
den Gehalftes. Wird kein Ersatzruhetag gewdhrt, ist
zu den im Monatsgehalt abgegoltenen Normalstun-
den ein Entgelt fur geleistete Arbeit von 100% und
ein Zuschlag von 100 % zu bezahlen (siehe Anhang,
Seite 18).

(7) Ein Ersatzruhetag kann nicht mit einem gesetzli-
chen Feiertag abgegolten werden.

(8) Fallen mehrere Zuschladge zusammen, so werden
diese addiert.

(9) Wird aus Zweckmégigkeitsgrinden eine Uberstun-
denpauschale vereinbart, so hat fur die Berechnung
der monatlichen Pauschalsumme der Grundsatz zu
gelten, dass sie der durchschnittlich geleisteten Uber-
sfundenanzahl entspricht, wobei die obigen Zuschla-
ge zu berucksichtigen sind.

Die Berechnungsbasis fir bestehende Uberstunden-
pauschalien bilden die in der Mindestgehaltstabelle
angefuhrten kollektivvertraglichen Sétze.

(10) Anspriiche gem Abs 2 mussen binnen vier Mona-
ten nach dem Tag der Verrichtung geltend gemacht
werden, widrigenfalls der Anspruch erlischt. In jedem
Fall ist die Bezahlung der nicht verrechneten Uber-
stunden anlasslich der monatlichen Gehaltsauszah-
lung anzufordern.

(11) Die Abgeltung von Uberstunden in Form von Zeit-
ausgleich ist nicht erzwingbar und kann nur im Einver-
nehmen zwischen Arbeitgeber und Arbeithehmer er-
folgen.

§ 6 NACHTARBEIT

Bei der Arbeitszeiteinteilung zwischen 20 Uhr und 5.30 Uhr ist dem Angestellten eine Nachtzulage von 50 % des auf

die Stunde entfallenden Gehaltes zu bezahlen.



§ 7 VERWENDUNGSGRUPPEN

Die Einstufung erfolgt nach Verwendungsgruppen
und Berufsjahren (Gehaltsstufen).

Die Verwendungsgruppen sind folgende:

Verwendungsgruppe |

Tatigkeitsmerkmale:

Angestellte, die schematische oder mechanische Ar-
beiten verrichten, die als einfache Hilfsarbeiten zu
werten sind.

Schulbildung:
Zweijahrige kaufméannische Schule bzw abgeschlos-
sene Lehrzeit.

Kaufmdnnische Angestellte:

zB: Telefonisten, Maschinschreiber nach Konzept, Bu-
rohilfskrafte, wie Postexpedienten, Lohnschreiber, Lie-
ferscheinschreiber uA. (reine Abschreibarbeiten), Ein-
geben von EDV-Daten wahrend der Anlernzeit (héchs-
tens jedoch fur die Dauer von drei Monaten).

Verwendungsgruppe Il

Tatigkeitsmerkmale:

Angestellte, die einfache, nicht schematische oder
mechanische Arbeiten nach gegebenen Richflinien
und genauer Arbeitsanweisung verrichten, fur die in
der Regel eine kurze Einarbeitungszeit erforderlich
ist. Auch wahrend der Einarbeitungszeit ist die Einrei-
hung in die vorstehende Gruppe durchzufthren.

Schulbildung:
Wie Verwendungsgruppe | oder abgeschlossene mitt-
lere Lehranstalt.

Kaufmdnnische Angestellte:

zB: Stenotypisten, Datatypisten, Telefonisten mit Aus-
kunft oder solche, die zehn oder mehr Nebenstellen
bedienen oder zugleich fur Baroarbeiten herangezo-
gen werden, qualifizierte Hilfskrafte im Buro und Be-
trieb, wie Lieferscheinrechner, KarteifUhrer, Fakturis-
ten, Verkaufer im Detailgeschaft, sofern mit diesen
nicht ein besonderes Ubereinkommen getroffen wur-
de.

Tatigkeiten in der Datenerfassung zur Eingabe bzw
Ubertragung von Daten auf Datentréger, einschliek-
lich der Prafung der eingegebenen Daten.

Verwendungsgruppe Il

Tatigkeitsmerkmale:

Angestellte, die nach allgemeinen Richtlinien und
Weisungen technische oder kaufmdnnische Arbeiten
im Rahmen des ihnen erteilten Auffrages selbststéndig
erledigen.

Schulbildung:

Zweijahrige bzw vierjahrige kaufmdnnische oder
technische Fachschule oder abgeschlossene mittlere
Lehranstalt oder Hochschule.

Kaufménnische Angestellte:

zB: Stenotypisten (Korrespondenten), Datatypisten mit
besonderer Verwendung;

Burokrafte in der Lohn- und Gehaltsverrechnung (das
sind Angestellte, die Kontrolle, Abrechnung, Verbu-
chung der Léhne oder Gehdlter durchfihren und in
kleinen Betrieben den Verkehr mit den Abrechnungs-
stellen, zB Finanzamt, Krankenkasse usw besorgen),
Kassiere, Burokrafte in Buchhaltung (wie Kontenflh-
rer, Saldokontisten, Magazin-, Material und Lager-
buchhalter uA.),

Magazineure,

Hofberater,

Milchverrechner, Angestellte im Ein- und Verkauf, Ex-
pedienten, Fahrverkdufer, sofern sie Verkaufsgespra-
che fUhren, Inkassanten,

Programmierer im Sinne obiger Tafigkeitsmerkmale,
insbesondere wahrend der Einarbeitung,

Operator,

Tatigkeiten in der Datenerfassung mit Aufsichts- oder
Koordinationsfunktion.

Technische Angestellte:

zB: Laboranten, die die volle Verantwortung fur ihre
Tatigkeiten zu Gbernehmen haben,

technische Molkerei- und Kdsereiangestellte (Ober-
meier, Oberkdser usw)

Verwendungsgruppe IV

Tatigkeitsmerkmale:

Angestellte, die schwierige Arbeiten verantwortlich
selbststdndig ausfuhren, wozu besondere Fachkennt-
nisse und praktische Erfahrungen erforderlich sind.
Ferner Angestellte, die regelmafig und dauernd mit
der Fihrung, Unterweisung und Beaufsichtigung von
Angestelltfengruppen mit mindestens zwei bis finf An-
gestellten, worunter sich Angestellte der Verwen-
dungsgruppe lll befinden mussen, beauftragt sind.

Schulbildung:
Wie Verwendungsgruppe lll.

Kaufmdnnische Angestellte:

zB: selbststdndige Buchhalter, Abteilungsleiter, Ge-
nossenschafts- und Filialinspektoren, Versandleiter,
Kassiere, Einkaufer,

Magazineure, Fahrparkleiter,

selbststéndige Programmierer,

Analytiker.

Technische Angestellte:
zB: Betriebsleiter,
Laboratoriumsleiter,



Maschinen- und Werkmeister mit Meisterbrief.

Verwendungsgruppe V

Tatigkeitsmerkmale:

Angestellte, die Arbeiten erledigen, die besonders ver-
antwortungsvoll sind, selbststéindig ausgefuhrt wer-
den mussen, wozu umfangreiche, Uberdurchschnittli-
che Berufskenntnisse und mehrjdhrige praktische Er-
fahrungen erforderlich sind. Ferner Angestellte, die
regelmdfig und dauernd mit der verantwortlichen
Fuhrung, Unfterweisung und Beaufsichtigung von gré-
Beren Angestelltengruppen (Uber finf Angestellte, von
denen entweder einer der Verwendungsgruppe [V
oder mehrere der Verwendungsgruppe |ll angehdren
mussen) beauftragt sind.

Schulbildung:
Wie Verwendungsgruppe lll.

Kaufmdnnische Angestellte:

zB: Oberbuchhalter,

Stellvertreter von Angestellten der Verwendungsgrup-
pe VI,

Leiter des Personalburos,

Leiter der EDV mit mittlerer Datentechnik oder mit be-
schrankter integrierter Anwendung,

Programmierer im Sinne obiger Tatigkeitsmerkmale
(zum Beispiel Programmierer, die projektbezogene
Gesamtprogramme erstellen, Systemprogrammierer),
Analytiker, die aufgrund ihrer besonderen Qualifika-
tion (System- oder Organisationskenntnisse) umfas-

sende und schwierige Organisationsabldaufe fur die
Programmierung vorbereiten.

Technische Angestellte:

zB: Leiter von Betriebshauptabteilungen (das sind An-
gestellte, die einen gréRkeren Wirkungsbereich als An-
gestellte der Verwendungsgruppe IV zu befreuen ha-
ben),

Betriebsleiter und Molkereileiter in gréfseren Befrie-
ben, soweit sie nicht nach Verwendungsgruppe VI zu
entlohnen sind,

Stellvertreter von Angestellten der Verwendungsgrup-
pe VI.

Verwendungsgruppe VI

Tatigkeitsmerkmale:

Angestellte mit umfassenden Kennfnissen und Erfah-
rungen in leitenden, das Unternehmen in ihrem Wir-
kungsbereich entscheidend beeinflussenden Stellun-
gen. Ferner Angestellte mit verantwortungsreicher
und schopferischer Arbeit.

Kaufmdnnische und technische Angestellte:

zB: GeschdaftsfUhrer, Prokuristen und Molkereileiter —
diese in Befrieben mit einer té&glichen Milchanliefe-
rung von mehr als 50.000 Liter - alle, soweit mit ihnen
keine Sondervereinbarungen gefroffen wurden.

Bei Rahmanlieferung wird die Milchmenge im Durch-
schnitt 1: 6 ermittelt. Fir Betriebe, die nicht als Molke-
reien und Kdasereien gelten, ist die Betriebsgréfke, ge-
messen am Jahresumsatz, sinngemdaf; zu bertcksichti-
gen.

§ 8 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN UBER DIE VERWENDUNGSGRUPPEN

(1) Die Verwendungsgruppe | hat 3 Dienstjahre,

die Verwendungsgruppe Il hat 6,

die Verwendungsgruppen Il und IV haben 8,

die Verwendungsgruppe V hat 9,

die Verwendungsgruppe VI hat 3 Gehaltsstufen.
Diese Gehaltsstufen umfassen fur die Verwendungs-
gruppen Il bis V eine Dienstzeit von 3 Berufsjahren,
far die Verwendungsgruppe VI 5 Verwendungsgrup-
penjahre.

(2) Fur die Einreihung in eine bestimmte Gehaltsstufe
werden die in einem Angestelltenverhdltnis zuge-
brachten Dienstzeiten nach MaRkgabe folgender
Grundsdatze angerechnet:

a) die in demselben oder gleichartigen Betrieb zuge-
brachten Dienstzeiten zur Gdnze,

b) die in einem andersartigen Betrieb zugebrachten
Dienstzeiten zur Halfte,

c) die im Wehrdienst zugebrachte Zeit zur Gdanze,
wenn unmittelbar vor der Wehrdienstleistung in ei-
nem andersartigen Betrieb ein Dienstverhdltnis als

Angestellter mindestens schon drei Jahre gedauert
hat, sonst zur Halfte,

d) die Zeit des Gehilfen- und Meisterkurses in Rotholz
bzw Wolfpassing wird fur die Einstufung entspre-
chend der Dauer je eines Kurses angerechnet.

(3) Bei Ubernahme von Arbeitern in das Angestellten-
verhaltnis werden fur die Einstufung in die jeweilige
Verwendungsgruppe von den im gleichen Befrieb ver-
brachten Arbeitervordienstzeiten 5 Jahre voll und die
weiteren Jahre zur Halfte angerechnet. Weiters wer-
den die im gleichen Betrieb erbrachten gewerblichen
Lehrzeiten ab 1.Juli 1983 und die kaufmdnnischen
Lehrzeiten ab 1. August 1984 voll angerechnet.

(4) Nach Zusammenrechnung aller anrechenbaren
Dienstzeiten werden diese auf einen vollen Monat auf-
gerundet.

(5) Alle Gehdalter, die sich nach obiger Grundlage er-
geben, sind grundsatzlich Mindestgehdlter. Sie wer-



den in der Mindestgehaltstabelle, die einen integrie-
renden Bestandteil dieses Vertrages bildet, angeflhrt.

(6) Jene Uberkollektivvertraglichen Bezahlungen, die
auf einer Mehrleistung beruhen, bleiben in ihrer der-
zeitigen nominellen Hohe weiter aufrecht.

(7) Alle Angestellten werden nach der Art ihrer vorwie-
gend ausgelbten Tdatigkeif, unter Berlcksichtigung
der Schulbildung bzw der fachlichen Vorbildung und
der praktischen Arbeitserfahrungen in die vorgesehe-
nen Verwendungsgruppen eingereiht.

(8) Die Einreihung in die Verwendungsgruppe wird
von der Geschdaftsfuhrung unter Mitwirkung des Be-
triebsrates vorgenommen.

(9) Die Einreihung in die Verwendungsgruppe, die An-
zahl der angerechneten Dienstjahre und die Hohe des
Gehaltes sowie alle weiterhin eintretenden Verdnde-
rungen sind den Angestellfen mittels Dienstzettels be-
kannt zu geben.

(10) Angestellte der Verwendungsgruppe | sind ab Be-
ginn des vierten Dienstjahres in die Verwendungs-
gruppe I, Gehaltsstufe 2, einzureihen.

(11) Angestellte der Verwendungsgruppe Il bis IV mit
16 anrechenbaren Berufsjahren, von denen die lefzten
8 Berufsjahre im Betrieb verbracht sein mussen, ri-
cken hinsichtlich der Gehaltszahlung in die néchstho-
here Verwendungsgruppe weiter. Die Gehaltszahlung
erfolgt nach der jeweils befragsmafkig nachsthéheren
Gehaltsstufe, die Erhdhung muss aber mindestens
€ 57,79 betragen; eine eventuelle Aufzahlung entfallt
bei der ndachsten kollektivvertraglichen Vorrickung.
Eine Einreihung in die ndchsthéhere Verwendungs-
gruppe ist dadurch nicht bedingt. Die Gehaltsstufen
7a und 7b gelten nur fur jene Angestellten, die in Ver-

wendungsgruppe V eingestuft sind.
(Fassung vom 1. 11. 2024)

(12) Ferialaushilfen erhalten als monatliche Vergu-

tung das Lehrlingseinkommen im 3. Lehrjahr.
(Fassung vom 1.11. 2018)

§ 9 GEHALTER UND DEPUTATE

(1) Die Auszahlung der Gehalter erfolgt am letzten Ar-
beitstag jeden Monats im Nachhinein mit schriftlicher
Abrechnung.

(2) Deputate und sonstige Sachleistungen bilden ei-
nen Teil des Entgelfes und werden zu den behérdlich
festgesetzten und, soweit solche nicht bestehen, zu
den vereinbarten Satzen eingerechnet.

(3) Jeder Angestellte hat das Recht auf unentgeltli-
chen Bezug von taglich 1 Liter Vollmilch (in Flaschen
etc).

Das Milchdeputat kann aber durch innerbetriebliche
Vereinbarung in wertmdaRig gleicher Hohe durch ein
Bufterdeputat ersetzt werden. Jeder Angestellte hat
daruber hinaus das Recht zum unentgeltlichen Bezug
von 1 Kilogramm Bufter pro Monat. Dieses Deputat
kann in Geld abgeldst werden.

Jeder Angestellte hat weiters Anspruch auf unentgelt-
lichen Bezug von inldndischem Kdase im Wert von
€ 6,97 pro Monat.

Jeder Arbeitnehmer erhalt mit 1. Dezember jeden Jah-
res als Weihnachtszuwendung Kase im Wert von € 6,97
und 1 kg Butter (gilt ab 1.11. 1993).

Durch Betriebsvereinbarung kénnen das Milchdepu-
tat, das Kasedeputat sowie die Weihnachtszuwendung
in Geld abgeldst werden. In Betrieben ohne Betriebs-
rat kann eine Abldse durch Einzelvereinbarungen er-

folgen, die der Zustimmung des Kollekfivvertragspar-
tners der Arbeitnehmer bedurfen. Diese gilt als erteilt,
wenn die Gewerkschaft innerhalb von drei Wochen
(ab Ubersendung der Vereinbarung mittels einge-
schriebenen Briefes) keinen Widerspruch erhebt. Bis-
her gunstigere Bedingungen in den Betrieben hin-
sichtlich der Deputate bleiben aufrecht und durfen
nicht zuungunsten der Angestellten abgedndert wer-

den.
(Fassung vom 1. 11. 2002)

(4) Bis zu einem taglichen Kassaumsatz von € 1.453,46
erhalten Kassiere ein Mankogeld in der Héhe von 1%
des Umsatzes, hochstens aber € 31,65 monatlich. Fur
Kassiere mit einem taglichen Kassaumsatz von mehr
als € 1.453,46 ist innerbetrieblich ein héheres Manko-
geld festzulegen. Das Mankogeld gelangt 12-mal
pro Jahr zur Auszahlung. Bestehende gunstigere

Mankoregelungen bleiben aufrecht.
(Fassung vom 1. 11. 2024)

(5) Angestellte, die unter erschwerten Bedingungen im
Sinne des § 68 EStG (niedrige Temperaturen im Kahl-
raum) beschaftigt sind, kénnen far die Zeit dieser Ar-
beit im Wege einer innerbetrieblichen Regelung eine
Zulage in der H6he bis zu 5% des kollekfivvertragli-
chen Grundgehaltes erhalten.
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§ 10 EINSTELLUNGSBESCHRANKUNGEN

(1) Personen, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollen-
det haben, durfen nicht als Angestellte beschaftigt
werden.

(2) Es durfen nur Angestellte mit einer mindestens
zweijdhrigen Fachschulausbildung oder mindestens
sechs Klassen Mittelschule bzw abgeschlossener kauf-
madnnischer Lehrzeit neu eingestellt werden. Ausge-
nommen hievon sind Dienstnehmer mit Spezialkennt-
nissen oder besonderen Fachkenntnissen aufgrund
langjahriger Berufserfahrung. Ebenso gilt die fur die
Einreihung in eine Verwendungsgruppe vorgeschrie-
bene Schulbildung nur fir Angestellte, welche ab Gel-

tungsbeginn des Kollektivvertrages eingestellt wer-
den.

Die vorgeschriebene Schulbildung ist durch ein Zeug-
nis Uber den erfolgreichen, ordnungsgemafRen Ab-
schluss nachzuweisen.

(3) Als Praktikanten (Volontdare) dirfen nur Personen
eingestellt werden, die das 16. Lebensjahr vollendet
haben und eine mindestens zweijdhrige Fachschule
oder sechsklassige Miffelschulbildung nachweisen.
Die Dauer ihrer Einstellung und das Gehalt wird zwi-
schen der Geschaftsfiuhrung und dem Dienstnehmer
unfer Mitwirkung des Betriebsrates vereinbart.

§ 11 FREIZEIT BEI DIENSTVERHINDERUNG

(1) Bei angezeigtem und nachtraglich nachgewiese-
nem Eintritt nachstehender Familienangelegenheiten
ist jedem Angestellten eine Freizeit ohne Schmalerung
seines monatlichen Entgeltes in folgendem Ausmaf zu
gewdhren:

Bei eigener Eheschliekung oder eige-
ner Einfragung der Partnerschaft im
Sinne desEPG ... 3 Arbeitstage,
beim Tod des/der Ehegatten/in oder
des/der eingetragenen Partners/in im
Sinne desEPG ... 3 Arbeitstage,
beim Tode einer anderen im gleichen
Haushalt lebenden und vom Arbeit-
nehmer zu erhaltenden Person .......... 3 Arbeitstage,
beim Tode der Eltern ........................ 2 Arbeitstage,
beim Tode eines Kindes, das mit dem
Angestelltfen im gemeinsamen Haus-
halt lebte ..o 2 Arbeitstage,
bei Wohnungswechsel im Falle eines
bereits bestehenden eigenen Haushal-

tes oder im Falle der Grindung eines

eigenen Haushaltes.......................... 2 Arbeitstage,
bei EheschlieRung von Geschwistern
oder Kindern .......coooviiiiiiiiiiin.. 1 Arbeitstag,

bei Niederkunft der Ehefrau oder einer
anderen im gleichen Haushalt leben-
den und vom Arbeithnehmer zu erhal-
fenden Person..........cooeviiiiiiiiiiininnnns 1 Arbeitstag,
beim Tode der Kinder, die mit dem An-
gestellten nicht im gemeinsamen
Haushalt lebten, von Geschwistern,
Schwiegereltern und Grofeltern ........ 1 Arbeitstag.

(Die beiden ersten Punkte gelten idF ab 1. November 2011)

(2) Bei den Dienstverhinderungen durch Todesfall ge-
buhrt, wenn das Begrdbnis auferhalb des Wohnortes
des Angestellten stattfindef, aufkerdem die notwendi-
ge Freizeif fur die Hin- und Ruckfahrt zum Begré&bnis-
ort im Héchstausmaf eines weiteren Arbeitstages.

§ 12 URLAUB, KRANKENURLAUB UND HEIMAUFENTHALTE

(1) Urlaubsausmafs:

1. FUr das Urlaubsausmaf und die Urlaubsvoraussetfz-
ungen gelten die Bestimmungen des Urlaubsgeset-
zes (Bundesgesetz vom 7.Juli 1976 betreffend die
Vereinheitlichung des Urlaubsrechtes und die Ein-
fuhrung einer Pflegefreistellung) in der jeweiligen
Fassung.

2. Dienstzeiten gemafs § 8 (2) sind auch fur die Bemes-
sung des Urlaubsausmafies mafkgebend, soweit das
Urlaubsgesetz keine gunstigere Regelung vorsieht.

3. Wahrend des Urlaubes darf der Dienstnehmer keine
dem Erholungszweck des Urlaubes widersprechen-
de Erwerbstatigkeit leisten.

(2) Wird sowohl fur den 24. als auch far den 31. De-
zember Urlaub vereinbart, sind beide Tage insgesamt
mif einem Urlaubstag zu bewerten. Wird nur an einem
der beiden Tage Urlaub in Anspruch genommen, ist er
gemaf UrlG 1977, idgF, mit einem Urlaubstag zu ver-
rechnen.

(3) Krankenurlaub - Heimaufenthalte:

Von der Krankenkasse gewdhrte Krankenurlaube oder
Heimaufenthalte sind nur dann als Krankheitsfalle zu
behandeln, wenn der Dienstnehmer eine Bestatigung
der Krankenkasse Uber seine Arbeitsunfahigkeit fur
diese Zeit erbringt. Solche Zeiten dirfen nicht auf
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den gesetzlich zu gewdhrenden Erholungsurlaub an-
gerechnet werden.

§ 12a URLAUBSENTGELT

(1) Sind regelmakige Uberstunden gemék § 2 Absatz
2, 2. Satz des Generalkollektivvertrages Uber den Be-
griff des Urlaubsentgeltes bei Bemessung des Ur-
laubsentgeltes mit zu bericksichtigen, so gelten Uber-
stunden dann als regelmdafiig, wenn sie mindestens 7
der lefzten 12 Kalendermonate vor Urlaubsantrift ge-
leistet worden sind. Fur die Ermittlung des Durch-
schnittes sind die lefzten 12 Kalendermonate heranzu-
ziehen.

Kalendermonate, in denen Uberwiegend Krankheit,
Urlaub oder sonstige bezahlte Dienstverhinderungen
vorliegen, sind sowohl fur die Ermittlung der Regelma-
kigkeit als auch fur die Berechnung des Uberstunden-
durchschnittes auszuscheiden. Um die ausgeschiede-

nen Monate ist der Ruckrechnungszeitraum zu verlédn-
gern.

(2) Bestehen vor In-Kraft-Treten dieses Kollektivvertra-
ges in den Betrieben andere Ruckbetrachtungszei-
trdume fur die Regelmafigkeit und die Durchschnitts-
berechnung als 7 bzw 12 Kalendermonate, dann blei-
ben diese Regelungen weiterhin aufrecht. Derartige
Regelungen kénnen auch in Zukunft im Einvernehmen
mit dem Betriebsrat eingefuhrt werden.

Bestehende und im Sinne dieses Absatzes kunftig ab-
geschlossene Befriebsvereinbarungen uber die Be-
rechnung des Urlaubsentgeltes gelten als Betriebsver-
einbarung im Sinne des ArbVG.

§ 13 KARENZ

(1) Die erste Karenz innerhalb des Dienstverhaltnisses
im Sinne des § 15 MSchG bzw des § 2 VKG wird fur
die Bemessung der Kundigungsfrist, der Dauer des
Krankenentgeltanspruches, der Urlaubsdauer und
bei Bemessung der Hohe der Abfertigung bis zum
Hoéchstausmafk von 10 Monaten angerechnet. Voraus-
setzung fur die Anrechnung ist jedoch eine dreijadhrige
Dauer des Dienstverhdltnisses wobei eine Karenz im
obigen Sinne einzurechnen ist.

(2) Die erste Karenz innerhalb eines Dienstverhaltnis-
ses im Sinne des § 15 MSchG bzw § 2 VKG wird bis
zum Hoéchstausmafs von 10 Monaten fur die Einstufung
berlcksichtigt. Voraussetzung fur die Anrechnung ist
jedoch eine dreij@hrige Dauer des Dienstverhdaltnisses.
Die Anrechnung der Karenz gilf fir Karenzen, die ab
dem 1. Mdarz 1981 oder vor dem 1.1. 2019 begonnen
haben.

(3) Die erste Karenz innerhalb eines Dienstverhdltnis-
ses im Sinne des § 15 MSchG bzw § 2 VKG wird bis
zum Hoéchstausmafs von 10 Monaten fur die Einstufung
berucksichtigt. Die Anrechnung der Karenz gilt furKa-
renzen, die ab 1. November 2011 oder vor dem 1. 1.
2019 begonnen haben.

(4) Far Karenzen, die ab 1. 1. 2019 oder spater begon-
nen haben gilt:

Karenzen nach dem MSchG bzw VKG werden fur die
Bemessung der Kundigungsfrist, die Dauer der Ent-
geltfortzahlung im Krankheitsfall (Unglicksfall), des
UrlaubsausmaRes, des Jubildumsgeldes und der Ein-
stufung im Héchstausmafk von 24 Monaten angerech-
net.

(5) Sterbebegleitung fir nahe Angehérige oder Be-
gleitung von schwersterkrankten Kindern nach den
§§ 14a und b AVRAG, die ab dem 1.1. 2019 oder da-
nach beginnen, werden fir die Bemessung der Kindi-
gungsfrist, der Dauer der Entgeltfortzahlung im
Krankheitsfall (Ungltcksfall), des UrlaubsausmaRes,
des Jubildumsgeldes und der Einstufung hoéchstens
im jeweils gesetzlich zul@ssigen Ausmafs angerechnet.

(6) Karenzen im Sinne der Abs 2, 3 und 4 werden fur die
Bemessung der Einstufung insgesamt bis zu einem
Hoéchstausmafk von 24 Monaten angerechnet. Die An-
rechnung von Karenzen im Sinne des MSchG bzw VKG
erfolgt nicht, wenn wéhrend dieser Karenzen eine Be-
schaffigung vereinbart wird/wurde und diese Zeiten

als Dienstjahre angerechnet werden.
(§ 13 idF 1. November 2018)

§ 14 GEHALTSZAHLUNG IN KRANKHEITSFALLEN UND IM TODESFALL

Wenn ein Angestellter durch Krankheit oder Ungliicks-
fall an der Leistung seines Dienstes verhindert wird, so
hat er Anspruch auf Fortzahlung des Entgeltes nach
den Vorschriffen des § 8 Angestelltengesetz in seiner

jeweiligen Fassung. Beim Tode eines Angestellten,
dessen Dienstverhdltnis Iédnger als ein Jahr gedauert
hat, ist das volle Gehalt fir den Sterbemonat zu be-
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zahlen. Im Ubrigen gelten im Todesfall die Bestim-
mungen des Angestelltengesetzes.

§ 15 WEIHNACHTSREMUNERATION UND URLAUBSZUSCHUSS

(1) Allen Angestellten ist zwischen dem 1. und 15. Juni
jeden Jahres ein Urlaubszuschuss in der Hohe des
Maigehaltes und spatestens am 30. November jeden
Jahres eine Weihnachtsremuneration in der Hdéhe
des Novembergehaltes auszubezahlen. Den wéhrend
des Kalenderjahres ein- oder austretenden Angestell-
ten gebuhrt in beiden Fallen der aliquote Teil.

(2) Lehrlinge erhalten Weihnachtsremuneration und
Urlaubszuschuss in der Hohe des Lehrlingseinkom-
mens.

(3) Bei Angestellten, die wéhrend des Kalenderjahres
ihre Lehrzeit beendet haben, setzt sich der Urlaubszu-
schuss und die Weihnachtsremuneration aus dem ali-
quoten Teil des letzten monatlichen des Lehrlingsein-
kommens und des ab Beendigung der Lehrzeit zuste-
henden Gehaltes zusammen.

§ 16 LOSUNGEN DES DIENSTVERHALTNISSES BEI ERREICHUNG DER ALTERSGRENZE
BZW MUTTERSCHAFT

(1) Sollten Angestellte bei Erreichung der Altersgrenze,
also bei Frauen bei Erreichung des 60., bei Mé&nnern
bei Erreichung des 65. Lebensjahres, infolge Ubertrit-
tes in den Ruhestand ihr Dienstverhdltnis gegenuber
dem Dienstgeber kiindigen, dann erhalten sie die ih-
nen gesefzlich zustehende Abfertigung. Dies gilt auch
bei Inanspruchnahme der Friihpension (§ 253b ASVG).

(2) Sollten Dienstnehmerinnen wahrend der Schutzfrist
nach dem Mutterschutzgesetz bzw bei Inanspruch-
nahme eines Karenzurlaubes spdtestens 3 Monate
vor Ende des Karenzurlaubes austreten, dann haben
sie Anspruch auf die gesetzliche Abfertigung gemaf
§ 23 Angestelltengesetz.

§ 17 ABFERTIGUNG IM TODESFALL

Wird das Dienstverhdltnis durch den Tod des Ange-
stellten geldst und sind unter den gesefzlichen Erben,
zu deren Erhaltung der Erblasser gesetzlich verpflich-
tet war, Minderjahrige, die zum Zeitpunkt des Todes
des Angestellten das 18. Lebensjahr noch nicht vollen-
det haben, so erhéht sich der Anspruch gemdéf § 23 (6)
Angestellfengesetz auf die volle Abferfigung. Dies gilf
auch, wenn derartige gesetzliche Erben das 18. Le-
bensjahr vollendet haben, jedoch in einem Ausbil-
dungsverhdltnis stehen und gemaf § 2, lit b), Famili-

enlastenausgleichsgesetz, Anspruch auf Familienbei-
hilfe besteht. Die gleiche Regelung gilt auch dann,
wenn das Ausbildungsverhdltnis wegen einer Ferial-
praxis unterbrochen wird und in diesem Zeitraum kei-
ne Familienbeihilfe gewdahrt wird.

Dies gilt auch fir behinderte Kinder im Sinne des
§ 252, Abs 2, Ziff 2 ASVG.

Dies gilt weiters auch fur den Uberlebenden Ehepart-
ner, soweit nicht anspruchsberechtigte Minderjahrige
im Sinne dieses Paragraphen vorhanden sind.

§ 18 BERUCKSICHTIGUNG VON ARBEITERVORDIENSTZEITEN FUR DIE BEMESSUNG DER
ABFERTIGUNG

(1) Haben Angestellte, die im gleichen Unternehmen
als Arbeiter beschaftigt waren und in das Angestell-
tenverhaltnis Gbernommen wurden, Anspruch auf ei-
ne Abferfigung aufgrund des Angestellfengesetzes
oder dieses Kollektivvertrages, dann erfolgt eine Be-
rucksichtigung ihrer Arbeitervordienstzeiten auf die
Angestelltfenabfertigung nach Mafkgabe der nachfol-
genden Bestimmungen.

(2) Fur die Dauer der Arbeitervordienstzeiten wird der
zeifliche Anspruch auf Abfertigung nach den Bestim-

mungen des jeweils bestehenden Arbeiterkollektiv-
vertrages ermittelt. Das heifst, es wird ermittelf, auf
wie viele Wochen- oder Monatsléhne der Arbeiter An-
spruch hat.

(3) Fur die Dauer der Angestelltentatigkeit wird der
zeitliche Anspruch auf Angestelltenabfertigung (Mo-
natsentgelfe nach Angestelltendienstzeit laut Ange-
stelltengesetz) ermittelt.
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(4) Die nach Ziffer 2 und 3 getrennt errechneten in Wo-
chen bzw Monaten ausgedrickten Anspriche werden
addiert.

(5) Bei Berechnung der Arbeiterabfertigung gemafk
Ziffer 2 ist das lefzte Monatsgehalt heranzuziehen.
Entgeltsteile, die Uber das Monatsgehalt hinausge-
hen, sind nur insofern heranzuziehen, als eine ent-
sprechende Regelung im Arbeiterkollektivvertrag vor-
gesehen ist. Im Ubrigen ist der Berechnung der Abfer-
tigung das im lefzfen Monat des Angestelltendienst-
verhdltnisses gebUhrende Entgelt zugrunde zu legen.

(6) Der Anspruch auf Abfertigung ist jedoch mit jenem
Anspruch nach oben begrenzt, den der Dienstnehmer

beanspruchen kénnte, wenn er die gesamte Dienstzeit
im Unfernehmen als Angestellter zurickgelegt hatte.
Die Bestimmungen der §§ 23 Abs 4 und 6 und 23a Abs 2
und 4 Angestelltengesetz sind auf die Gesamtabferti-
gung im Sinne dieses Paragraphen anzuwenden.

(7) Eine Berucksichtigung der Arbeitervordienstzeiten
entfallt, wenn der Arbeiter beim Ubertritt in das Ange-
stelltenverhaltnis abgefertigt wurde.

(8) Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht fur
Unternehmungen, bei denen gunstigere betriebliche
Regelungen bestehen oder in Zukunft abgeschlossen
werden.

§ 19 ABFERTIGUNG - AUSZAHLUNG

Die Abfertigung ist mit Beendigung des Dienstverhaltnisses fallig.

§ 20 REISEKOSTEN- UND AUFWANDSENTSCHADIGUNG

(1) Wenn der Angestellte im Auftrag des Arbeitgebers
Dienstreisen an Orte zu unternehmen hat, die aufer-
halb des Betriebsortes liegen und mehr als sechs Stun-
den in Anspruch nehmen, ist ihm aufzer der Fahrtver-
gufung eine Reisekosten- und Aufwandsentschadi-
gung zu gewdhren.

(2) Fahrtvergitung:

Es werden die tatsdchlich aufgelaufenen Fahrtkosten
far offentliche Verkehrsmittel Il. Klasse vergutet. Bei
Fahrten Uber 200 Kilometer und Nachtfahrten tber
100 Kilometer I. Klasse. Fur Dienstfahrten mit dem ei-
genen Kraftfahrzeug hat der Angestellte Anspruch
auf Vergltung im Ausmaf des jeweils vom Bundes-
kanzleramt im Erlasswege kundgemachten Kilometer-
geldes, jedoch héchstens bis zu einem Hubraum von
1500 cmé.

(3) Reisekosten- und Aufwandentschadigung:
Es sind mindestens nachfolgende Entschadigungen zu
gewdhren:

volle Reise-
f ds-
gsggzgri:rp\éerwen- qugeld Nachtgeld ::t::?\?idsi‘-
gung
€
-1l 57,57 47,30 104,87
\Y% 60,58 47,30 107,88
v 70,29 47,30 117,59
VI 77,32 47,30 124,62

(Fassung vom 1. 11. 2024)

(4) Das Taggeld dient zur Deckung der Mehrausga-
ben fur Verpflegung sowie aller mit der Reise verbun-
denen persdnlichen Aufwendungen (ausschlieflich

der Fahrtkosten). Besondere zusdtzliche Dienstausla-
gen, wie Porti, Telegramm- und Fernsprechgebuhren,
Wagenkosten usw, sind besonders zu verguten. Trink-
gelder fur persénliche Bedienung sind im Taggeld
enthalten. Das Nachtgeld dient zur Deckung der Un-
terkunftsbezahlung, bei Fahrten wahrend der Nacht
far den anfallenden Mehraufwand. Beansprucht eine
Dienstreise keinen vollen Kalendertag, so betragt das
Taggeld:

bei Abwesenheit von funf bis acht Stunden den hal-
ben,

Uber acht Stunden den vollen Taggeldsatz.

(5) Diese Taggeldsatze werden auch flur die Tage des
Anfritftes bzw der Beendigung einer mehrtdgigen
Dienstreise bezahlt.

(6) Besondere Aufwendungen, die der Angestellte zum
Erreichen des Zweckes seiner Dienstreise machen
muss, sind als Nebenkosten, jedoch lediglich in der
nachgewiesenen Hohe zu erstatten.

(7) Fur Dienstreisen, die zu den stdndigen Obliegen-
heiten eines Angestellten gehoéren, wird der Entscha-
digungsanspruch einvernehmlich zwischen Ge-
schaftsfUhrung und Befriebsrat festgelegt.

(8) Angestellte, die in der Zeit zwischen 11 und 13 Uhr
wegen eines Aufiendienstes verhindert sind, ihr Mit-
tagsessen im Befrieb einzunehmen, erhalten ein Zehr-

geld im Ausmaf; von € 21,15.
(Fassung vom 1.11. 2024)
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§ 21 JUBILAUMSGELD

Bei 25-jahriger Befriebszugehdorigkeit erhalten Ange-

stellte ..o 1 Monatsgehalt,

bei 35-jahriger Betriebszugehorig-
Keit oo 2 Monatsgehalter,
bei 40-jahriger Betriebszugehorig-

Keit oo 3 Monatsgehdalter.

Durch Betriebsvereinbarung bzw durch schriftliche
Einzelvereinbarung in Betrieben ohne Betriebsrat
kann auch eine Abgeltung des Jubildumsgeldes in

Zeit vereinbart werden.
(Fassung vom 1.11. 2019)

§ 22 ARBEITSKLEIDUNG

Jeder technische und kaufmdannische Angestellte hat
das Recht auf kostenlose Beistellung einer Schufzklei-
dung und der gewerbebehordlichen vorgeschriebe-

nen Berufskleidung. Die Arbeitskleidung bleibt im Ei-
gentum des Unternehmens und ist auf dessen Kosten
reinigen und reparieren zu lassen.

§ 23 INTERNATSKOSTEN, FAHRTKOSTEN UND PRAMIE ZUR BESTANDENEN
LEHRABSCHLUSSPRUFUNG

(1) Die Internatskosten, die durch den Aufenthalt des
Lehrling in einem fur die Schuler der Berufsschule be-
stimmten Schulerheim zur Erfullung der Berufsschul-
pflicht entstehen, hat der Lehrberechtigte so zu erset-
zen, dass dem Lehrling das volle Lehrlingseinkommen
verbleibf.

(2) Der Arbeitgeber Ubernimmt die Fahrtkosten fur
Lehrlinge im Ausmaf von 2 Zugfahrten pro Berufs-

schuljahr gegen Vorlage der Belege.
(Fassung vom 1.11. 2018)

(3) Lehrlinge haben aus Anlass der bestandenen Lehr-
abschlussprifung Anspruch auf eine einmalige Pra-
mie in der H6he von € 150,-. Bestehende betriebliche
Regelungen bleiben aufrecht, kbnnen aber der Héhe

nach darauf angerechnet werden.
(Fassung vom 1. 11. 2010)

§ 24 STREITIGKEITEN

(1) Jeder vertragschliekende Teil ist verpflichtet, fur
die Einhaltung dieses Vertrages Sorge zu fragen.

(2) Bei Streitigkeiten ist die Anrufung aufierbetriebli-
cher Stellen erst dann zuld@ssig, wenn eine Beilegung
des Streitfalles durch die Geschaftsfuhrung und den
Betriebsrat nicht zustande kommt. In diesem Fall hat

sich mit der Beilegung von Meinungsverschiedenhei-
ten, die sich aus der Auslegung dieses Kollektivvertra-
ges ergeben, ein paritdtisch aus je drei Vertretern der
vertragschlieenden Organisationen zusammenge-
setzter Ausschuss zu befassen, dessen Mitglieder tun-
lichst dem Kreis der an den Verhandlungen uber die-
sen Kollekfivvertrag Beteiligten zu enfnehmen sind.
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§ 25 MINDESTGEHALTSTABELLE DER ANGESTELLTEN

IN DEN GENOSSENSCHAFTLICHEN MOLKEREIEN

Gultig ab 1. November 2024 in Euro

Die KV-Gehalter und Lehrlingseinkommen vom 1. Nov. 2023 werden um 3,88 % angehoben und auf den nachsten
vollen Eurobetrag aufgerundet.
Mindestgrundgehalt: 1.948,00 €

Verwendungsgruppe | 1l

1. Dienstjahr 1.844,00** Gehaltsstufe 1 2.057,00
2. Dienstjahr 1.948,00** Gehaltsstufe 2 2.160,00
3. Dienstjahr 2.073,00 Gehaltsstufe 3 2.338,00

Gehaltsstufe 4 2.534,00
Gehaltsstufe 5 2.707,00
Gehaltsstufe 6 2.900,00

Gehaltsstufe 7
Gehaltsstufe 7a*
Gehaltsstufe 7b*

Gehaltsstufe 8

Lehrlingseinkommen:
fur alle Bundeslander, ausgenommen Wien

€
im 1. Lehrjahr........cooo 900,00
im 2. Lehrjahr...........coooi 1.204,00
im 3. Lehrjahr........cooo 1.592,00

2.451,00
2.690,00
2.922,00

3.144,00
3.377,00
3.611,00

3.845,00

3.958,00

v

2.770,00
3.040,00
3.305,00

3.581,00
3.842,00
4.116,00

4.381,00

4.494,00

\'

3.480,00
3.820,00
4.164,00

4.502,00
4.845,00
5.184,00

5.531,00
5.878,00
6.063,00

Vi

bis 5 VWGJ 5.508,00
n. 5-10 VWGJ 6.588,00
n. 10 VWGJ 7.775,00

* Die Gehaltsstufen 7a und 7b gelten nur fir jene Angestellten, die in Ver-
wendungsgruppe V eingestuft sind.
** Das Mindestbruttogehalt betrégt ab 1. 11. 2024 Euro 1.948,00. Davon
ausgenommen sind die Ferialangestellten.

§ 26 NACHSTER KOLLEKTIVVERTRAGSABSCHLUSS

Der nachste Kollektivvertrag tritt mit 1. November 2025 in Kraft.

(Fassung vom 1. 11. 2024)

Wien, am 6. Oktober 1997
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OSTERREICHISCHER RAIFFEISENVERBAND
Der Generalanwalt: Der Generalsekretar:
Dr. Konrad Dr. Maier

OSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN

Der Vorsitzende: Der Zentralsekretdr:
Sallmutter Katzian
OSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN
SEKTION INDUSTRIE UND GEWERBE
Der Vorsitzende: Der leitende Sektionssekretdr:
Ing. Krassnitzer Ing. Laichmann

Der Sekretar

Ing. Landstetter
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ANHANGE: VEREINBARUNGEN, VERMERKE

Sonntagsarbeit

ANHANG ZU § 5

Feiertagsarbeit

1.|Sonntag mitE ............... 50% SZ 1. |FeiertagmitE ............... 50% FZ
2.|Sonnfag ohne E ............ 100% SZ 2.|Feierfag ohne E ............ 200% FZ
3. | Sonntag Nacht mit E...... 50% SZ + 50 % NZ 3. | Feierfag Nachtarbeit mit |50 % FZ + 50 % NZ
=100 % E o =100 %
4. | Sonntag Nacht ohne E ... | 100 % SZ + 50 % NZ 4. | Feiertag Nachtarbeit oh- | 200 % FZ + 50 % NZ
=150% NeE ....ooooviiiiiiiii, =250%
5.| Sonntagsuberstunde mit |50 % SZ + 50 % NZ 5. | Feiertagsuberstunde mit |50 % FZ + 50 % NZ
E o =100% B =100 %
6. | Sonntagsuberstunde oh- | 100 % SZ + 50 % NZ 6. | Feiertagstberstunde oh- | 200% FZ + 50 % NZ
NneE ... =150 % neE ... =250%
7. | Sonntagsnachtiuberstun- |50 % SZ + 100 % NZ 7. | Feiertagsnachtuberstun- | 50 % FZ + 100 % NZ
demitE...........ol =150% demitE..................... =150 %
8. | Sonntagsnachtuberstun- | 100 % SZ + 100 % NZ 8. | Feiertagsnachtuberstun- | 200 % FZ + 100 % NZ
deohneE..................... =200 % deohneE..................... = 300 %
E = Ersatzruhetag E = Ersatzruhetag
SZ = Sonntagszuschlag FZ = Feiertagszuschlag
NZ = Nachtzuschlag NZ = Nachtzuschlag
VEREINBARUNG

Arbeitgeber und Arbeitnehmer kommen Uberein, die
Uberreihung von Arbeitern in das Angestelltenverhalt-
nis dahingehend zu Uberprifen, ob dem Arbeiter min-
destens 5 Jahre seiner im Betrieb zugebrachten Arbei-
tervordienstzeiten fur die Einstufung voll angerechnet
wurden. Sollte dies nicht erfolgt sein, so wird die feh-
lende Arbeitervordienstzeit nun so angerechnet, dass
5 Jahre volle Anrechnung gegeben ist. 5 Jahre Uber-
steigende Arbeitervordienstzeiten sind wie bisher zur

Anhénge: Vereinbarungen, Vermerke

Halfte anzurechnen. Arbeitervordienstzeiten im Be-
trieb unter 5 Jahren sind im tatséchlichen Ausmafs voll
anzurechnen.

Beispiel:

10 Jahre Arbeitervordienstzeif: angerechnet werden
5 Jahre voll, 5 Jahre zur Halfte = 7,5 Jahre

3 Jahre Arbeitervordienstzeit: angerechnet werden
3 Jahre voll
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AKTENVERMERK

Gemeinsame Interpretation der Kollektivvertragspart-
ner betreffend die Urteile Zeitausgleich.

Die Verhandlungspartner halten einvernehmlich fest,
dass die Grundsatzaussage des beiliegenden Urteils
darin besteht, dass Zeitausgleichsvereinbarungen
nicht schlechter sein kénnen als die im Kollektivvertrag
festgelegte Bezahlung. Dies bedeutfet folgende drei
Abgeltungsméglichkeiten von Uberstunden:

1. Bezahlung der Uberstunden entsprechend dem
Kollektivvertrag.

2. Sofern eine Vereinbarung zwischen Dienstgeber
und Dienstnehmer vorliegt, ist eine Uberstundenab-

Wien, am 2.8. 1985

geltung durch Zeitausgleich moéglich, bei 50 %-
Uberstunden im Verhaltnis 1:1-1/2 und bei 100 %-
Uberstunden im Verhdaltnis 1: 2.

3. Ebenfalls durch Vereinbarung ist eine gleichzeitige
Form von Zeitausgleich und Bezahlung méglich.
Dies wirde bedeuten, Zeitausgleich 1:1 und Aus-
zahlung der laut Kollektivvertrag zustehenden Zu-
schlage.

In jenen Fallen, in denen vom Dienstnehmer aus Grin-
den, die in seiner Privatsphdre liegen, Freizeit gegen
nachtragliches Einbringen der Fehlzeit gewlnscht
wird, hat dies im Verhdltnis 1:1 zu geschehen.

ANHANG ZUM KOLLEKTIVVERTRAG

Authentische Interpretation des Anspruches auf Son-
derzahlungen wéhrend entgeltfreier Zeiten (§ 15)

Zeiten des Dienstverhdltnisses ohne Entgeltanspruch
vermindern nicht den Anspruch auf Sonderzahlungen,
ausgenommen in den gesetzlich ausdrucklich ange-
fuhrten Fallen (zB §§ 14 Abs 4 und 15 Abs 2 MSchG,
§ 10 APSG, § 119 Abs 3 ArbVG). Fur Zeiten des unge-
rechtfertigten Fernbleibens von der Arbeit stehen kei-
ne Sonderzahlungen zu. Fur Zeiten des freiwillig ver-
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einbarten Entfalles der Dienstleistung ohne Entgelt,
kann der Entfall der Sonderzahlungen vereinbart wer-
den (ausgenommen fur unbezahlten Urlaub fur Schu-
lungs- und Bildungsveranstaltungen im Sinne des
§ 118 ArbVG uber die dort vorgesehene Dauer hi-
naus). Erhalt der Arbeitnehmer aufgrund offentlich-
rechtlicher Vorschriften vollen Entgeltersatz (ein-
schlieklich Sonderzahlungen), entfallt insoweit der
Anspruch gegen den Arbeitgeber.

Anhénge: Vereinbarungen, Vermerke



ZUSATZKOLLEKTIVVERTRAG

zum Kollektivvertrag fur die Angestellten in den genossenschaftlichen Molkereien vom
1. November 1997 in der Fassung vom 1. November 2023

Durch diesen Zusatzkollektivwvertrag wird der am
22.Oktober 1997 abgeschlossene Kollektivvertrag
(gultig ab 1.11. 1997), zuletzt gedndert bzw ergénzt

durch den 26. Zusatzkollektivvertrag (gultig ab 1.11.
2023) um nachstehende Bestimmungen ged&ndert
bzw ergénzf.

I) VERTRAGSSCHLIESSENDE

Der Kollektivvertrag wird vereinbart zwischen dem

Osterreichischen Raiffeisenverband, Friedrich-Wil-
helm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien

und dem

Osterreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft
der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier,
Wirtschaftsbereich Land- und Forstwirtschaft/Nah-
rung/Genuss, Alfred-Dallinger-Platz 1, 1030 Wien

I) GELTUNGSBEREICH

Der Vertrag gilt:
1) értlich: fur das gesamte Bundesgebiet Osterreich;

2) fachlich: fur alle Milch be- und verarbeitenden Be-
triebe, Eierkennzeichungsstellen und sonstige Neben-
betriebe, sowie Molkerei- und Kaserei-(Sennerei-)Ver-
bdnde, soweit diese Betriebe oder Verbdnde mittelbar
oder unmittelbar Mitglieder des Osterreichischen

Raiffeisenverbandes sind — ausgenommen die Genos-
senschaftsmolkereien in Wien sowie die Genossen-
schaftsmolkereien und Molkereien im Bezirk Baden,
Bezirk Médling, Bezirk Wiener Neustadt — und im Jah-
resdurchschnitt fiunf oder mehr Arbeitnehmer be-
schaftigen;

3) personlich: fur alle Angestellten und Lehrlinge der
oben angefuhrten Betriebe.

I1) GELTUNGSDAUER

Folgende Anderung werden vorgenommen:

§ 3, Abs 1, Geltungsdauer:

(1) Der Kollekfivvertrag tritt am 1. November 2024 in Kraft. ...

IV) VALORISIERUNG

§ 8 Allgemeine Bestimmungen Uber die Verwen-
dungsgruppen

Abs 11, 2. Satz (,Résselsprung”): Der Betrag Euro
55,63 wird um 3,88 % erhéht und auf Euro 57,79 gedn-
dert.

§ 9 Gehdalter und Deputate
Abs 4, 1. Satz (Mankogeld): Der Betrag Euro 30,47 wird
um 3,88 % erhéht und auf Euro 31,65 gedndert.

§ 20 Reisekosten- und Aufwandsentschadigung

Abs 3 Reisekosten und Aufwandsentschadigung
Die Satze werden wie folgt ab 1.11. 2024 neu festge-
legt:

Aktueller Abschluss (27. Zusatz-KV)

volle Reise-

cxufwar]ds_-
QEESZ;_IHS;:F Verwen- Taggeld Nachtgeld 53:155}2.?3;__

und Nacht-

geld)
€ € €

-1 57,57 47,30 104,87
v 60,58 47,30 107,88
Vv 70,29 47,30 117,59
VI 77,32 47,30 124,62

Abs 8 (Zehrgeld): Der Betrag Euro 20,36 wird um
3,88 % erhoht und auf Euro 21,15 gedndert.
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§ 25 Mindestgehaltstabelle der Angestellten in den
genossenschaftlichen Molkereien
Die KV-Gehdalter und Lehrlingseinkommen vom 1. Nov.
2023 werden um 3,88% angehoben und auf den
ndéchsten vollen Euro aufgerundet.

V) GELTUNGSBEGINN UND GELTUNGSDAUER

§ 26 nachster Kollektivvertragsabschluss:
Der néchste Kollektivvertrag tritt mit 1. November 2025 in Kraff.

Wien, am 6. November 2024

OSTERREICHISCHER RAIFFEISENVERBAND
1020 Wien, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1

Generalanwalt: Generalsekretar:
Mag. Erwin Hameseder Dr. Johannes Rehulka

OSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
Gewerkschaft GPA
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

Vorsitzende: Bundesgeschaftsfuhrer:
Barbara Teiber, MA Karl DUrtscher

OSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
Gewerkschaft GPA
Wirtschaftsbereich Land- und Forstwirtschaft/Nahrung/Genuss
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

Vorsitzender: Wirtschaftsbereichssekretar:
Gerald Klapal Mag. Andreas Laaber
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FRUHERE ABSCHLUSSE

1. NOVEMBER 2023
1. NOVEMBER 2022
1. NOVEMBER 2021



26. ZUSATZKOLLEKTIVVERTRAG

zum Kollektivvertrag fur die Angestellten in den genossenschaftlichen Molkereien vom
1. November 1997 in der Fassung vom 1. November 2022

VERANDERLICHE WERTE

§ 8 Allgemeine Bestimmungen Uber die Verwen-
dungsgruppen

Abs 11, 2. Satz: Der Betrag Euro 50,97 wird um 9,15 %
erhoéht und auf Euro 55,63 gedndert.

§ 9 Gehdlter und Deputate
Abs 4, 1. Satz: Der Betrag Euro 27,92 wird um 9,15 %
erhoéht und auf Euro 30,47 gedndert.

§ 20 Reisekosten- und Aufwandsentschdadigung

Abs 3 Reisekosten und Aufwandsentschadigung
Die Satze werden wie folgt ab 1.11. 2023 neu festge-
legt:

volle Reise-

0ufwar1d§-
Sag:zggg;eer Verwen- Taggeld Nachtgeld geS;sg?.?gé:

und Nacht-

geld)
€ € €

-1 55,42 45,53 100,95
v 58,32 45,53 103,85
Vv 67,66 45,53 113,19
\ 74,43 45,53 119,96

Abs 8: Der Betrag Euro 18,65 wird um 9,15 % erhéht
und auf Euro 20,36 gedndert.

Die KV-Gehdalter und Lehrlingseinkommen vom 1. Nov.

2022 werden um 9,15% angehoben und auf den
ndchsten vollen Euro aufgerundet.

§ 25 Mindestgehaltstabelle der Angestellten
in den genossenschaftlichen Molkereien

Gultig ab 1. November 2023 in Euro

Die KV-Gehdalter und Lehrlingseinkommen vom 1. Nov. 2022 werden um 9,15 % angehoben und auf den ndchsten
vollen Eurobetrag aufgerundet.
Mindestgrundgehalt: 1.875,00 €

Verwendungsgruppe | 1 1 v \" \'/|
1. Dienstjahr 1775,00** Gehaltsstufe 1 1.980,00 2.359,00 2.666,00 3.350,00 bis 5 VWGJ 5.302,00
2. Dienstjahr 1875,00** Gehaltsstufe 2 2.079,00 2.589,00 2.926,00 3.677,00 n.5-10VWGJ 6.341,00
3. Dienstjahr 1.995,00 Gehaltsstufe 3 2.250,00 2.812,00 3.181,00  4.008,00 n.10VWGJ 7.484,00

Gehaltsstufe 4 2.439,00 3.026,00 3.447,00  4.333,00

Gehaltsstufe 5 2.605,00 3.250,00 3.698,00  4.664,00

Gehaltsstufe 6 2.791,00 3.476,00 3.962,00  4.990,00

Gehaltsstufe 7 3.701,00 4.217,00 5.324,00

Gehaltsstufe 7a* 5.658,00

Gehaltsstufe 7b* 5.836,00

Gehaltsstufe 8 3.810,00 4.326,00
Lehrlingseinkommen:
fur alle Bundeslander, ausgenommen Wien

€

im 1. Lehrjahr........ 866,00 * Die Gehaltsstufen 7a und 7b gelten nur fir jene Angestellten, die in Ver-
. . d Vei tuft sind.
M 2. LGN oo 115900  wendungsgruppelengestufsind. o boven
im 3. Lehrjahr........oooooii 1.532,00 ausgenommen sind die Ferialangestellten.

Zusatzinformation: Frilhere Abschliisse/Zusatz-KV —24 —



25. ZUSATZKOLLEKTIVVERTRAG

zum Kollektivvertrag fur die Angestellten in den genossenschaftlichen Molkereien vom
1. November 1997 in der Fassung vom 1. November 2021

VERANDERLICHE WERTE

§ 8 Allgemeine Bestimmungen Uber die Verwen-
dungsgruppen
Abs 11, 2. Satz: Der Betrag Euro 47,68 wird auf Euro
50,97 gedndert.

§ 9 Gehdlter und Deputate
Abs 4, 1. Satz: Der Befrag von Euro 26,12 wird auf Euro
27,92 erhoht.

§ 20 Reisekosten- und Aufwandsentschdadigung

Abs 3 Reisekosten und Aufwandsentschadigung
Die Satze werden wie folgt ab 1.11. 2022 neu festge-
legt:

volle Reise-

0ufwar1d§-
Sag:zggg;eer Verwen- Taggeld Nachtgeld geS;sg?.?gé:

und Nacht-

geld)
€ € €

-1 50,47 41,71 92,48
v 53,43 41,71 95,14
\Y 61,99 41,71 103,70
VI 68,19 41,71 109,90

Abs 8: Der Befrag wird von Euro 17,45 auf Euro 18,65
erhoht.

Die KV-Gehdalter der Verwendungsgruppen |-Vl vom
1. Nov. 2021 werden um 7,4 % angehoben und cent-
genau gerundet, die Lehrlingseinkommen vom
1. Nov. 2021 werden um 8 % angehoben und auf den

ndchsten vollen Euro aufgerundet.

§ 25 Mindestgehaltstabelle der Angestellten
in den genossenschaftlichen Molkereien

Gultig ab 1. November 2022 in Euro

Die KV-Gehdlter der Verwendungsgruppen |-Vl sowie die Lehrlingseinkommen vom 1. Nov. 2021 werden um
7,4 % angehoben. Die Werte werden kaufm. auf Cent gerundet.
Mindestgrundgehalt: 1.717,33 €

Verwendungsgruppe | 1

1. Dienstjahr 1.626,04** Gehaltsstufe 1 1.813,99

2. Dienstjahr 1.717,33** Gehaltsstufe 2 1.904,20

3. Dienstjahr 1.826,87  Gehaltsstufe 3 2.061,01
Gehaltsstufe 4 2.233,92
Gehaltsstufe 5 2.386,43
Gehaltsstufe 6 2.556,12
Gehaltsstufe 7
Gehaltsstufe 7a*
Gehaltsstufe 7b*
Gehaltsstufe 8

Lehrlingseinkommen:

fur alle Bundeslander, ausgenommen Wien

im 1. Lehrjahr..........ooooi 793,00

im 2. Lehrjahr.........o 1.061,00

im 3. Lehrjahr........cooo, 1.403,00

2.160,89
2.371,39
2.575,45

2.771,99
297713
3.184,41

3.390,62

3.490,50

v

2.442,28
2.680,70
2.913,76

3.157,56
3.387,40
3.629,05

3.863,18

3.963,06

\' Vi

3.068,42 bis 5 VWGJ
3.368,06 n.
3.672,01

3.969,50
4.272,37
4.570,94

4.877,03
5.183,12
5.346,37

4.856,63
5-10 VWGJ 5.809,27
n. 10 VWGJ 6.856,42

* Die Gehaltsstufen 7a und 7b gelten nur fur jene Angestellten, die in Ver-
wendungsgruppe V eingestuft sind.

** Das Mindestbruttogehalt betrégt ab 1. 11. 2022 Euro 1.717,33. Davon
ausgenommen sind die Ferialangestellten.
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24. ZUSATZKOLLEKTIVVERTRAG

zum Kollektivvertrag fur die Angestellten in den genossenschaftlichen Molkereien vom
1. November 1997 in der Fassung vom 1. November 2020

VERANDERLICHE WERTE

§ 8 Allgemeine Bestimmungen Uber die Verwen-
dungsgruppen
Abs 11, 2. Satz: Der Betrag Euro 46,43 wird auf Euro
47,68 gedndert.

§ 9 Gehdlter und Deputate
Abs 4, 1. Satz: Der Befrag von Euro 25,43 wird auf Euro
26,12 erhoht.

§ 20 Reisekosten- und Aufwandsentschdadigung

Abs 3 Reisekosten und Aufwandsentschadigung
Die Satze werden wie folgt ab 1.11. 2021 neu festge-
legt:

volle Reise-

0ufwar1d§-
Sag:zgi}g;eer Verwen- Taggeld Nachtgeld 53:155?.?3;

und Nacht-

geld)
€ € €

-1 47,49 39,02 86,51
v 49,98 39,02 89,00
Vv 57,99 39,02 97,01
VI 63,79 39,02 102,81

Abs 8: Der Befrag wird von Euro 16,99 auf Euro 17,45
erhoht.

Die KV-Gehalter der Verwendungsgruppen |-VI sowie
die Lehrlingseinkommen vom 1. Nov. 2020 werden um
2,7 % angehoben. Die Werte werden auf den néchsten
ganzen Eurobetrag aufgerundet.

REDAKTIONELLE ANDERUNGEN

Das Wort ,Lehrlingsentschadigung” wird im Kollektivvertrag auf ,Lehrlingseinkommen” gedndert.

EMPFEHLUNG

Unternehmen, flar die es wirtschaftlich vertretbar ist,
wird empfohlen, eine einmalige Corona-Pramie ge-
mak § 124b Ziffer 350 lit a) EStG i.V.m. § 49 Abs 3 Zif-

Zusatzinformation: Frihere Abschliisse/Zusatz-KV

fer 30 ASVG in der Héhe von € 150,- fur ihren besonde-
ren Einsafz und die Arbeitsbelastung wahrend der Co-

vid-19-Pandemie auszubezahlen.
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§ 25 Mindestgehaltstabelle der Angestellten
in den genossenschaftlichen Molkereien

Gultig ab 1. November 2021 in Euro

Die KV-Gehdalter der Verwendungsgruppen |-Vl sowie die Lehrlingseinkommen vom 1. Nov. 2020 werden um
2,7 % angehoben. Die Werte werden kaufm. auf Cent gerundet.
Mindestgrundgehalt: 1.599,00 €

Verwendungsgruppe | 1

1. Dienstjahr 1.514,00** Gehaltsstufe 1 1.689,00
2. Dienstjahr 1.599,00** Gehaltsstufe 2 1.773,00
3. Dienstjahr 1.701,00  Gehaltsstufe 3 1.919,00

Gehaltsstufe 4 2.080,00
Gehaltsstufe 5 2.222,00
Gehaltsstufe 6 2.380,00

Gehaltsstufe 7
Gehaltsstufe 7a*
Gehaltsstufe 7b*

Gehaltsstufe 8

Lehrlingseinkommen:
far alle Bundeslédnder, ausgenommen Wien

im 1. Lehrjahr........oi, 734,00
im 2. Lehrjahr........oooi, 982,00
im 3. Lehrjahr.............oo 1.299,00

2.012,00
2.208,00
2.398,00

2.581,00
2.772,00
2.965,00

3.157,00

3.250,00

v

2.274,00
2.496,00
2.713,00

2.940,00
3.154,00
3.379,00

3.597,00

3.690,00

Vv \'/l

2.857,00 bis 5 VWGJ 4.522,00
3.136,00 n.5-10VWGJ 5.409,00
3.419,00 n.10VWGJ 6.384,00

3.696,00
3.978,00
4.256,00

4.541,00
4.826,00
4.978,00

* Die Gehaltsstufen 7a und 7b gelten nur fir jene Angestellten, die in Ver-
wendungsgruppe V eingestuft sind.

** Das Mindestbruttogehalt betrégt ab 1. 11. 2021 Euro 1.599,00. Davon
ausgenommen sind die Ferialangestellten.
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NOTIZEN



JA! ICH WERDE JETZT GPA-MITGLIED!

OFrau  OHerr [ODivers D

FAMIlI@NNAME . LYo g e [0 =SSOSR
L USSR Geburtsdatum | | | | | | | | |

SHrABE/HAUS-NT. ..o PLZ/WORNNOIT ...t
Telefonisch erreichbar ... E-M il e
O Angestelite/r O Arbeiterin O Lehrling/.....Lj. O Schalerin O Studentin

O Werkvertrag O Zeitarbeitskraft O Freier Dienstvertrag O Zweitmitgliedschaft O geringfugig beschaftigt
Derzeitige TatigKeit ..o O Ich war bereits Mitglied der Gewerkschaft von/bis ..........ccccocivnneccnnncnn.
Beschaftigt bei Firma (bzw. Schule/Universitat).........oooeerreieesseeeieeeeees e DIENSTOIT ..t
F AN Q] 13 ST U USRS PPSO
=T o T Tl oY= RO RSP UR VRO PRPRO
Hohe des monatlichen Beitrages: | EUR| | | | | | BEITRITTSMONAT/-JAWR | | | | | | |

Der monatliche Mitgliedsbeitrag betrdgt 1 % des Bruttogehalts bis zu einem Maximalbeitrag (siehe www.gpa.at/mitgliedsbeitrag),
der jahrlich angepasst wird. Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar.

O Ich willige ein, dass OGB, OGB Verlag und/oder VOGB mich telefonisch bzw. per elektronischer Post (§107 TKG) kontaktieren
dirfen,umtber Serviceleistfungen, etwa Aktionen fur Tickets, Bucherund Veranstaltungen zuinformieren und sonstige Informationen zu
Ubermitteln. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.

Ich bezahle meinen Mitgliedsbeitrag durch: (Zutreffendes bitte ankreuzen)

O BETRIEBSABZUG

Ich erklére, dass mein Gewerkschaftsbeitrag durch meinen Arbeitgeber von meinem Gehalt/Lohn/Lehrlingseinkommen abgezogen
werden kann. Ich erteile deshalb meine Einwilligung, dass meine im Zusammenhang mit der Beitragseinhebung erforderlichen personen-
bezogenen Daten (angegebene Daten und Gewerkschaftszugehorigkeit, Beitragsdaten, KV-Zugehdérigkeit, Eintritts-/und Austrittsdaten,
Karenzzeiten, Présenz-, Ausbildungs- und Zivildienstzeiten, Pensionierung und Adressédnderungen) von meinem Arbeitgeber und von der
Gewerkschaft verarbeitet werden dirfen, wobei ich diese Einwilligung zum Betriebsabzug jederzeit widerrufen kann.

[0 SEPA LASTSCHRIFT-MANDAT (Bankeinzug)

Ich ermdchtige die Gewerkschaft GPA, die Zahlungen meines Mitgliedsbeitrages von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Gewerkschaft GPA auf mein Konto gezogene SEPA-Lastschriften einzulésen. Ich
kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Der Einzug des Mitgliedsbeitrags erfolgt jeweils zum Monatsulfimo.

O monatlich O alle 2 Monate O jedes Quartal [0 1/2jahrlich O jahrlich (Schiler-/Studentinnen, Zweitmitgliedschaft)

Wenn ich dem Betriebsabzug zugestimmt habe, diesen aber nicht mehr winsche oder aus dem Betrieb ausscheide oder der Abzug des
Mitgliedsbeitrages Uber den Betrieb nicht mehr méglich ist, ersuche ich die Zahlungsart ohne Ricksprache auf SEPA-Lastschrift von
meinem bekannt gegebenen Konto umzustellen.

Lt I I A R I I A A R O I

Datum/Unterschrift

Ich bestatige, umseits stehende Datenschutzerklarung (auch abrufbar

unter www.oegb.at/datenschutz) zur Kenntnis genommen zu haben. q

I MEINE
Datum/Unterschrift GEWERKSCHAFT

1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1, Service-Hotline: +43 (0)5 0301,
E-Mail: service@gpa.at, ZVR 576439352, CID: AT482ZZ00000006541 Werberln-Mitgliedsnummer: ...



DATENSCHUTZINFORMATION (online unter: www.oegb.at/datenschutz)

Der Schutz lhrer persénlichen Daten ist uns ein besonderes Anlie-
gen. In dieser Datenschutzinformation informieren wir Sie Gber die
wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen der Mit-
gliederverwaltung. Eine umfassende Information, wie der Oster-
reichische Gewerkschaftsbund (OGB)/die Gewerkschaft GPA mit
Ihren personenbezogenen Daten umgeht, finden Sie unter www.
oegb.at/datenschutz

Verantwortlicher fur die Verarbeitung lhrer Daten ist der Os-
terreichische Gewerkschaftsbund. Wir verarbeiten die umseits
von lhnen angegebenen Daten mit hoher Vertraulichkeit, nur fur
Zwecke der Mitgliederverwaltung der Gewerkschaft und fir die
Dauer lhrer Mitgliedschaft bzw. solange noch Anspriche aus
der Mitgliedschaft bestehen kdnnen. Rechtliche Basis der Daten-
verarbeitung ist lhre Mitgliedschaft im OGB/in der Gewerkschaft
GPA; soweit Sie dem Betriebsabzug zugestimmt haben, Ihre Einwil-
ligung zur Verarbeitung der dafur zusatzlich erforderlichen Daten.
Die Datenverarbeitung erfolgt durch den OGB/die Gewerkschaft
GPA selbst oder durch von diesem vertraglich beauftragte und
kontrollierte Auftragsverarbeiter. Eine sonstige Weitergabe der
Daten an Dritte erfolgt nicht oder nur mit Ihrer ausdricklichen
Zustimmung. Die Datenverarbeitung erfolgt ausschlieRlich im
EU-Inland.

Ihnen stehen gegeniber dem OGB/der Gewerkschaft GPA in
Bezug auf die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten die
Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Léschung und Einschrdnkung
der Verarbeitung zu.

Gegen eine lhrer Ansicht nach unzuldssige Verarbeitung lhrer
Daten kdnnen Sie jederzeit eine Beschwerde an die 6sterreichische
Datenschutzbehérde (www.dsb.gv.at) als Aufsichtsstelle erheben.

Sie erreichen uns Uber folgende Kontaktdaten:

Gewerkschaft GPA

1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1
Tel.: +43 (0)5 0301

E-Mail: service@gpa.at

Osterreichischer Gewerkschaftsbund
1020 Wien, Johann-Bé6hm-Platz 1
Tel.: +43 (0)1 534 44-0

E-Mail: oegb@oegb.at

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter:
datenschutzbeauftragter@oegb.at

MITMACHEN - MITREDEN - MITBESTIMMEN

[ | INTERESSENGEMEINSCHAFTEN DER GEWERK-
SCHAFT GPA bringen Menschen mit dhnlichen
I q Berufsmerkmalen zusammen. Zum Austauschen von
Erfahrungen und Wissen, zum Diskutieren von Prob-
v lemen, zum Suchen kompetenter Lésungen, zum
Durchsetzen gemeinsamer beruflicher Interessen.
Mit Ihrer persénlichen Eintragung in eine oder mehrere
berufliche Interessengemeinschaften

e erhalten Sie mittels Newsletter regelmafig Informationen tber
Anliegen, Aktivitadten und Einladungen fur lhre Berufsgruppe;

e erschlieffen Sie sich Mitwirkungsmoglichkeiten an Projekten,
Bildungsveranstalfungen, Kampagnen und anderen fur lhre
Berufsgruppe mafsgeschneiderten Veranstaltungen;

e nehmen Sie von der Interessengemeinschaft entwickelte be-
rufsspezifische Dienstleistungen und Produkte in Anspruch
(Broschuren, Artikel, Umfragen, Webinar-Reihen und andere
Materialien);

e beteiligen Sie sich an demokratischen Direktwahlen |hrer be-
ruflichen Vertretung auf Bundesebene und nehmen dadurch
Einfluss auf die gewerkschaftliche Meinungsbildung und Ent-
scheidung.

Nd&here Infos dazu unter: www.gpa.at/interesse

ICH MOCHTE MICH IN FOLGENDE INTERESSENGEMEINSCHAFTEN EINTRAGEN:

] 1G PROFESSIONAL O 1G FLEX [0 1G sOCIAL

OwGIr

[J 1G EXTERNAL

Dieses Service ist fir mich kostenlos und kann jederzeit von mir widerrufen werden.

OFrau OHerr ODivers Do, LI =1 DSOS
FAMII@NNAME ... AV oY o YT s =TSR
SHARE/HAUSINT. ..o PLZ/NWORNOIT ...ttt
BerufsbezeiChNUNG. ..o 51T T o S
Telefonisch erreichbar .........cooooiiiee e E-MQil et e a e

Datum/Unterschrift

apa
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KONTAKTADRESSEN
DER GPA

Service-Hotline: +43 (0)5 0301-301
E-Mail: service@gpa.at

GPA Service-Center
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

GPA Landesstelle Wien
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

GPA Landesstelle Niederosterreich
3100 St. Polten, Gewerkschaftsplatz 1

GPA Landesstelle Burgenland
7000 Eisenstadt, Wiener Strake 7

GPA Landesstelle Steiermark
8020 Graz, Karl-Morre-Strafse 32

GPA Landesstelle Karnten
9020 Klagenfurt, Bahnhofstrake 44/4

GPA Landesstelle Oberosterreich
4020 Linz, Volksgartenstrake 40

GPA Landesstelle Salzburg
5020 Salzburg, Markus-Sittikus-Strae 10

GPA Landesstelle Tirol
6020 Innsbruck, Sudtiroler Platz 14-16

GPA Landesstelle Vorarlberg
6901 Bregenz, Reuftegasse 11

apa

|
GEWERKSCHAFT




DAS
GEWERK-
SCHAFFEN

WIR!

OGB ZVR-Nr.: 576439352

Herausgeber: Gewerkschaft GPA, 1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1.
Medieninhaber und Hersteller: Verlag des Osterreichischen Gewerkschaftsbundes Ges.m.b.H., 1020 Wien, Johann-Béhm-Platz 1.
Verlags- und Herstellungsort Wien.

apa

v I MEINE
GEWERKSCHAFT

1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1, Telefon +43 (0)5 0301-301, Fax +43 (0)5 0301-300
www.gpa.at - E-Mail: service@gpa.atf



	Inhaltsverzeichnis
	Rahmenrecht
	§ 1 Vertragschließende
	§ 2 Geltungsbereich
	§ 3 Geltungsdauer
	§ 4 Arbeitszeit
	§ 5 Überstunden, Sonn- und Feiertagsarbeit
	§ 6 Nachtarbeit
	§ 7 Verwendungsgruppen
	§ 8 Allgemeine Bestimmungen über die Verwendungsgruppen
	§ 9 Gehälter und Deputate
	§ 10 Einstellungsbeschränkungen
	§ 11 Freizeit bei Dienstverhinderung
	§ 12 Urlaub, Krankenurlaub und Heimaufenthalte
	§ 12a Urlaubsentgelt
	§ 13 Karenz
	§ 14 Gehaltszahlung in Krankheitsfällen und im Todesfall
	§ 15 Weihnachtsremuneration und Urlaubszuschuss
	§ 16 Lösungen des Dienstverhältnisses bei Erreichung der Altersgrenze bzw Mutterschaft
	§ 17 Abfertigung im Todesfall
	§ 18 Berücksichtigung von Arbeitervordienstzeiten für die Bemessung der Abfertigung
	§ 19 Abfertigung – Auszahlung
	§ 20 Reisekosten- und Aufwandsentschädigung
	§ 21 Jubiläumsgeld
	§ 22 Arbeitskleidung
	§ 23 Internatskosten, Fahrtkosten und Prämie zur bestandenen Lehrabschlussprüfung
	§ 24 Streitigkeiten
	§ 25 Mindestgehaltstabelle der Angestellten in den genossenschaftlichen Molkereien
	§ 26 Nächster Kollektivvertragsabschluss
	Unterzeichnungsprotokoll

	Anhänge: Vereinbarungen, Vermerke
	Anhang zu § 5: Sonn- und Feiertagsarbeit
	Vereinbarung (Anrechnung Arbeitervordienstzeiten)
	Aktenvermerk Überstunden/Zeitausgleich
	Anhang zum Kollektivvertrag: Authentische Interpretation Sonderzahlung

	Zusatzkollektivvertrag
	I) Vertragsschließende
	II) Geltungsbereich
	III) Geltungsdauer
	IV) Valorisierung
	V) Geltungsbeginn und Geltungsdauer
	Unterzeichnungsprotokoll

	Frühere Abschlüsse (26. ZKV 2023 – 24. ZKV 2021)
	26. Zusatzkollektivvertrag (2023)
	Veränderliche Werte
	§ 25 Mindestgehaltstabelle der Angestellten in den genossenschaftlichen Molkereien

	25. Zusatzkollektivvertrag (2022)
	Veränderliche Werte
	§ 25 Mindestgehaltstabelle der Angestellten in den genossenschaftlichen Molkereien

	24. Zusatzkollektivvertrag (2021)
	Veränderliche Werte
	Redaktionelle Änderungen
	Empfehlung
	§ 25 Mindestgehaltstabelle der Angestellten in den genossenschaftlichen Molkereien


	Mitgliedsanmeldung GPA
	Interessengemeinschaften GPA


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


